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1. Anlass, Schadensereignisse & Schadensbilder 

Bertsdorf-Hörnitz, Bertsdorfer Wasser

2010, 2013, 2021

Quelle: Gemeindeverwaltung Bertsdorf-Hörnitz,

https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/12162

Mehrfache Hochwasserbetroffenheit seit 2010



Oderwitz 

2013

Quelle Fotos: 

UWB / Gemeindeverwaltung Oderwitz

Hochwasserpegel 

Landwasser

Niederoderwitz 

08.-14. Juni 2013

Quelle: LHWZ 2013Rasanter Pegelanstieg am Gewässer, 

Schäden am Gewässer und im Gelände 

durch wild abfließendes Wasser / Schlamm



Löbau, OT Oelsa, Seltenrein

2013

Quelle: Stadtverwaltung Löbau

Schäden entlang des Gewässers durch 

Hochwasserspitze und wild abfließendes Wasser / 

Schlamm von den umliegenden Feldflächen

Bestätigte Schadenssummen laut 

Maßnahmeplan RL Hochwasserschäden 2013 

im OT Oelsa > 1 Mio Euro



Leutersdorf, OT Spitzkunnersdorf

2017

Quelle: UWB / FFW Spitzkunnersdorf 2017

Mehrfache Hochwasserbetroffenheit in 2010, 

2013, 2017

2017: lokales Niederschlagsereignis ohne 

überörtliche Betroffenheit aber mit den größten 

Schadensbildern



Bernstadt a.d.E.

2022

Quelle: UWB 2022

2022: lokales Starkregenereignis 

Schadensbildern durch wild abfließendes 

Oberflächenwasser und Schlamm



2. Wassergesetz: Regelungen und Instrumente 

Zuständige Behörde im Umweltamt

Untere Bodenschutzbehörde: Bodenerosion durch Wasser 

- Fokus: Schutzgut Boden

- untere Bodenschutzbehörde vollzieht Bodenschutzgesetz des Bundes 

(BBodSchG), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), 

Sächsisches Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetz

- Pflicht zur Gefahrenabwehr bei schädliche Bodenveränderung nach§  4 

BBodSchG, Gefährdungsabschätzung nach § 9 BBodSchG, notfalls 

Anordnung nach § 10 BBodSchG. 

- Arbeitshilfe Gefahrenabwehr bei Bodenerosion 

https://www.boden.sachsen.de/download/boden/Arbeitshilfe_Erosion_web.pdf

Untere Wasserbehörde: wild abfließendes Oberflächenwasser, Hochwasser

- Fokus: Schutzgut Wasser

- untere Wasserbehörde vollzieht Wasserhaushaltsgesetz des Bundes, 

Sächsisches Wassergesetz unter Berücksichtigung der europäischen 

Rahmengesetzgebung

https://www.boden.sachsen.de/download/boden/Arbeitshilfe_Erosion_web.pdf


Wild abfließendes Wasser

Quelle: RAINMAN

https://rainman-toolbox.eu/de/



- (1) Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers auf ein tiefer liegendes 

Grundstück darf nicht zum Nachteil eines höher liegenden Grundstücks 

behindert werden. Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers darf nicht 

zum Nachteil eines tiefer liegenden Grundstücks verstärkt oder auf andere 

Weise verändert werden.

- (é)

- Die Eigentümer oder Nutzungsberechtigten von Bodenflächen und 

Grundstücken haben gegen die bodenabtragende Wirkung des wild 

abfließenden Wassers geeignete Maßnahmen zu treffen.

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
§  37 Wasserabfluss

Sächsisches Wassergesetz (SächsWG)
§ 29 Regelungen für den Wasserabfluss



Europäische Hochwasserrisikomanagementrichtlinie

Umsetzungsschritte in Sachsen

Quelle: SMUL 2018 

https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/15391



Beispiel: Hochwasserrisikomanagementplan

inklusive Starkregenrisikomanagement für das 

Spitzkunnersdorfer Wasser (Pilotstudie)

 

Quelle: Gemeindeverwaltung Leutersdorf, 

https://www.leutersdorf.de/buergerservice/hochwasser-starkregen

Erkenntnis, dass sich atypische 

Starkregenereignisse und deren lokale Folgen 

häufen. 

Pilotstudie am Spitzkunnersdorfer Wasser leistet 

einen Beitrag zur Identifizierung der Risiken 

durch wild abfließendes Wasser nach Starkregen 

und Maßnahmeempfehlungen zur Reduzierung 

der Schadenswahrscheinlichkeit



Flächennutzung Einzugsgebiet

Quelle: Gemeindeverwaltung Leutersdorf über Beteiligungsportal Sachsen, 

https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/leutersdorf/beteiligung/themen/1036018 , 

Anlage 2.1



Flächennutzung Einzugsgebiet

Quelle: Gemeindeverwaltung Leutersdorf über Beteiligungsportal Sachsen, 

https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/leutersdorf/beteiligung/themen/1036018



Hochwasserrisikomanagement in Sachsen
§  73 WHG, §  71 SächsWG

Schritt 1: Risikogebiete ermitteln

 

- Die Risikobewertung und die Bestimmung der Risikogebiete  (é) sind bis zum 

22. Dezember 2018 und danach alle sechs Jahre zu überprüfen und 

erforderlichenfalls zu aktualisieren. 

- Die Bewertung der Hochwasserrisiken, die Erstellung der Gefahrenkarten und 

Risikokarten und die Aufstellung der Risikomanagementpläne einschließlich 

der Information und Beteiligung obliegen für das jeweilige Teileinzugsgebiet 

den Trägern der Unterhaltungslast der Gewässer (LTV / Kommune).



Hochwasserrisikomanagement in Sachsen
§  73 WHG, §  71 SächsWG

Quelle: Erfassungsbogen, Gemeindeverwaltung Leutersdorf

iDA Datenportal Sachsen, https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/ida/



Hochwasserrisikomanagement in Sachsen
§  74 WHG

Schritt 2: Gefahren- und Risikokarten erstellen: 

Gefahrenkarten 

- erfassen die Gebiete, die bei Hochwasserereignissen mit unterschiedlicher 

Wahrscheinlichkeit überflutet werden (niedrige, mittlere und hohe 

Wahrscheinlichkeit).

- Sie enthalten Angaben 

- zum Ausmaß der Überflutung

- zur Wassertiefe  / zum Wasserstand 

- und soweit erforderlich, zur Fließgeschwindigkeit

Risikokarten  

Risikokarten erfassen mögliche nachteilige Folgen der Hochwasserereignisse mit 

niedriger Wahrscheinlichkeit (Extremereignisse).



Hochwassergefahrenkarte bei 40 mm/h (20jährlich)

Quelle: Gemeindeverwaltung Leutersdorf über Beteiligungsportal Sachsen, 

https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/leutersdorf/beteiligung/themen/1036018 , 

Anlage 6



Hochwassergefahrenkarte bei 50 mm/h (100jährlich)

Quelle: Gemeindeverwaltung Leutersdorf über Beteiligungsportal Sachsen, 

https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/leutersdorf/beteiligung/themen/1036018 , 

Anlage 6



Starkregengefahrenkarte bei 40 mm/h (20jährlich)

Quelle: Gemeindeverwaltung Leutersdorf über Beteiligungsportal Sachsen, 

https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/leutersdorf/beteiligung/themen/1036018 , 

Anlage 8



Starkregengefahrenkarte bei 40 mm/h (20jährlich)

Quelle: Gemeindeverwaltung Leutersdorf über Beteiligungsportal Sachsen, 

https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/leutersdorf/beteiligung/themen/1036018 , 

Anlage 8

Die Starkregengefahrenkarte war bisher kein regulärer Bestandteil eines 

HWRMP, sondern ist ein Ergebnis der Pilotstudie. Die detaillierte Modellierung 

und Quantifizierung der Abflüsse, die dem Gewässer II. Ordnung zufließen 

ermöglichen es, wirksame Standorte für dezentralen Wasserrückhalt zu ermitteln 

und effektive Maßnahmepakete für das gesamte betroffene Einzugsgebiet 

erarbeiten.



Hochwasserrisikomanagement in Sachsen
§  75 WHG

Schritt 3: Risikomanagementpläne erstellen:

- Risikomanagementpläne dienen dazu, die nachteiligen Folgen, die an 

oberirdischen Gewässern mindestens von einem Hochwasser mit mittlerer 

Wahrscheinlichkeit (é) ausgehen, zu verringern, soweit dies mºglich und 

verhältnismäßig ist. 

- Die Pläne legen für die Risikogebiete angemessene Ziele für das 

Risikomanagement fest, insbesondere zur Verringerung möglicher nachteiliger 

Hochwasserfolgen für die genannten Schutzgüter und, soweit erforderlich, für 

nichtbauliche Maßnahmen der Hochwasservorsorge und für die Verminderung 

der Hochwasserwahrscheinlichkeit. 



Hochwasserrisikomanagement in Sachsen
§  75 WHG

Schritt 3: Risikomanagementpläne erstellen:

- Risikomanagementpläne beinhalten den IST-Zustand bei verschiedenen 

Hochwasserszenarien

- Ausarbeitung eines PLAN-Zustands erfolgt durch Vorschläge für 

Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes oder der 

Flächenvorsorge zur Verringerung der nachteiligen Hochwasserfolgen

- Prüfung der Verhältnismäßigkeit: Verhinderter Schaden wird Investitionen 

zur Verringerung des Hochwasserrisikos gegenübergestellt



Maßnahmekarte 40 mm /h

Quelle: Gemeindeverwaltung Leutersdorf über Beteiligungsportal Sachsen, 

https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/leutersdorf/beteiligung/themen/1036018 , 

Anlage 10.2



Maßnahmekarte 40 mm /h

Quelle: Gemeindeverwaltung Leutersdorf über Beteiligungsportal Sachsen, 

https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/leutersdorf/beteiligung/themen/1036018 , 

Anlage 10.2



Hochwasserrisikomanagement in Sachsen
§  75 WHG

Schritt 4:  Einzelmaßnahmen ableiten und umsetzen

- Vorschläge zur Verringerung der nachteiligen Hochwasserfolgen 

entsprechend Risikomanagementplan werden im Detail beplant, auf ihre 

Wirksamkeit und Umsetzbarkeit hin geprüft und umgesetzt

- Beispiele: Hochwasserrückhaltebecken, Entlastungsgerinne, Rückbau von 

Wehranlagen, Aufweitungen des Gewässers, Aufweitungen von 

Querbauwerken, Errichtung von Dämmen, Schaffung / Reaktivierung 

naturnaher Retentionsflächen



Hochwasserrisikomanagement in Sachsen
§  75 WHG

Beispiel Bernstadt, OT Kemnitz

Das Hochwasserrückhaltebecken 

ĂGroÇer Teichñ trªgt maÇgeblich zur 

Erreichung Schutzzieles HQ100 in der 

Ortslage bei

Bernstadt a.d.E., OT Kemnitz: 

Hochwassergefahrenkarte mit 

Extremszenario 2012 Quelle: UWB / Stadtverwaltung Bernstadt a.d.E., 

Hochwassergefahrenkarte


